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Als Experte für Energiemanagementsysteme sind Sie 
gefragter denn je. Warum entscheiden sich immer mehr 
Unternehmen für ein Energiemanagementsystem?

In Zeiten von steigenden Energiekosten und knapper wer-
denden Ressourcen wird die Energieeffizienz zu einem 
wesentlichen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor. Energiema-
nagementsysteme sind eine wirksame Maßnahme um den 
spezifischen Energieverbrauch zu senken und somit Ener-
giekosten einzusparen. Außerdem gibt es seit ein paar Jah-
ren gesetzliche Vorschriften die das Energiemanagement 
von Großunternehmen (Nicht-KMU*) betreffen: So mussten 
Großunternehmen bis zum Dezember 2015 ihr erstes Ener-
gieaudit nachweisen und dies alle vier Jahre von einem un-
abhängigen, akkreditierten Experten überprüfen lassen. 

Betreffen die gesetzlichen Vorschriften und Normen 
zum Energiemanagement nur Großunternehmen?

Die Pflicht des Energieaudits betrifft nur Nicht-KMU. 
Die internationale Energiemanagementnorm ISO 50001 
kann allerdings auf Unternehmen und Organisationen aller 
Branchen und Größen angewandt werden. Sie gibt lediglich 
einen Rahmen des Energiemanagements vor, in dem jedes 
Unternehmen individuelle Maßnahmen ergreifen muss, die 
zu den jeweiligen Bedürfnissen und Umständen passen.

Wenn Sie mit einer Energieberatung beauftragt werden, 
wie gehen Sie vor?

Nun, zunächst einmal muss ich mir einen Überblick ver-
schaffen: Welche Energien werden bisher eingesetzt? Wo 
wird Energie vergeudet? An welchen Stellen kann beispiels-
weise Energie, wie Wärmeenergie, weiter verwendet wer-
den? Können erneuerbare Energien eingesetzt werden?
Im ersten Schritt wird also der Ist-Zustand ermittelt und da-
raufhin erste Einsparmaßnahmen abgeleitet. 

Warum Energie verschwendet wird, kann viele Gründe 
haben: Von veralteten Maschinen und Pumpen bis hin zu 
einer gewissen „Betriebsblindheit“. Abläufe veralten oder 
gewisse Routinen prägen die Arbeitsprozesse so, dass die 
Energieverschwendung oftmals gar nicht wahrgenommen 

wird. Es reicht also nicht nur bestimmte Schwachstellen 
zu identifizieren und Maßnahmen dagegen zu entwickeln, 
auch das Bewusstsein aller Beteiligten muss dafür geschaf-
fen und sensibilisiert werden. Hierbei muss grundsätzlich 
umgedacht werden, was oftmals eine große Hürde darstellt. 
Dabei hilft es, dies ganz klar über die Unternehmenspolitik 
zu kommunizieren.

Und nachdem Sie entsprechende Maßnahmen ent-
wickelt haben, um Energie einzusparen, schließt das 
Energieaudit den Prozess ab?

Das Energieaudit fungiert als Nachweis. So können nicht 
nur Energie und Kosten eingespart werden, sondern es 
ermöglicht Unternehmen auch bestimmte Fördergelder zu 
erhalten. Nach Abschluss des Audits ist das Unternehmen 
nach ISO 50001 zertifiziert. Eine erneute Prüfung durch ei-
nen Auditor findet alle vier Jahre statt.

Energiemanagementsysteme sind vor allem für das 
produzierende Gewerbe sehr  interessant, aber auch in 
anderen Bereichen gibt es reichlich Einsparpotential...

Sicher ist das Potential Energie einzusparen beim pro-
duzierenden Gewerbe sehr hoch, aber auch in größeren 
Wohneinheiten gibt es immer Einsparpotential hinsichtlich 
des Allgemeinverbrauchs: 
Bei der Heizungsart, den Wasserpumpen oder auch der 
Gebäude- und Parkplatzbeleuchtung.  
Die Erneuerung von Wasserpumpen kann beispielsweise 
den Nutzen um 50 - 70 % verbessern. Intelligente Heizungs-
anlagen und Pumpen regulieren die Leistung, angepasst an 
den Bedarf und können so sehr viel Energie einsparen.

Wer ist aus rechtlicher Sicht für das Energieaudit ver-
antwortlich, der Eigentümer oder der Vermieter? 

Die Eigentumsverhältnisse spielen dabei keine Rolle, maß-
geblich ist der jeweilige Nutzer. Das Unternehmen, welches 
die Räume oder das Gebäude betrieblich nutzt und ent-
sprechend auch die Energie verbraucht, ist verantwortlich 
für die Durchführung eines Energieaudits.

Herr Jörg Steimann
technischer Berater bei e.systeme21 GmbH

e.systeme21 erstellt für seine Kunden Energiekonzepte 
und wirtschaftliche Systemlösungen 

Energiemanagement - erfassen, visualisieren, auswerten & optimieren

* Nicht-KMU: Zu den Nicht-KMU (keine Klein- und Mittelunternehmen) zählen Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen und deren 
Jahresumsatz über 50 Millionen € beträgt oder deren Bilanzsumme mehr als 43 Millionen € aufweist.
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Darstellung von Verbrauchswerten in der Betriebskostenabrechnung

Immer wieder kommt es zwischen Vermietern und Mie-
tern zum Streit über den Umfang der Darstellung von 
Verbrauchswerten in den Betriebskostenabrechnungen. 
Häufig beschränken sich Vermieter auf ein Mindestmaß 
an Angaben zum Verbrauch, doch ist das auch rechtens?

In der Betriebskostenabrechnung muss für verbrauch-
sabhängige Positionen lediglich der Gesamtverbrauch 
sowie der auf den jeweiligen Mieter anfallende Individu-
alverbrauch unter Angabe der betreffenden Zählerstände 
sowie die jeweiligen Kosten angegeben werden. In den 
einschlägigen Vorschriften finden sich jedoch kaum Rege-
lungen, auf welche Art der Vermieter in den Betriebskosten- 
abrechnungen Angaben zum Verbrauch machen muss.

Sowohl das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) als auch die 
Heizkostenverordnung kennen lediglich die Begriffe der 
„Abrechnung“ und des „Verbrauchs“, so dass es für den 
Vermieter ausreichend ist, die Angaben zum Verbrauch 
in Textform, also per E-Mail, anzugeben. Der BGH hat im 
Rahmen einer Grundsatzentscheidung vom 26.10.2011 
(Az.: VIII ZR 268/10) entschieden, dass eine weiterge-
hende Erläuterung der Abrechnung und der enthaltenen 
Verbrauchsangaben nicht erforderlich ist, auch wenn der 
die Berechnung der Kosten „…ohne Kenntnis der Vor-
schriften der HeizkostenVO kaum verständlich ist und die-
se Vorschriften einem durchschnittlichen, juristisch nicht 
vorgebildeten Mieter regelmäßig nicht bekannt sind…“.  

Eine über die Mitteilung in Textform hinausgehende 
Pflicht des Vermieters zur Darstellung der Verbrauchs-
werte, etwa in Grafiken und Diagrammen, besteht somit 
nicht. Das Fehlen einer visualisierten Darstellung der Ver-
brauchswerte führt damit nicht zu einer formellen Unwirk-
samkeit der Betriebskostenabrechnung.

Ähnlich ist dies bei der Verbrauchsanalyse. Der Vermie-
ter ist ohne Vereinbarung im Mietvertrag nicht verpflich-
tet, eine Verbrauchsanalyse der (verbrauchsabhängigen) 
Kosten für Wärme- und Warmwasserlieferung zu erstel-
len. Verpflichtet sich der Vermieter jedoch im Mietvertrag 
oder nimmt er freiwillig eine Verbrauchsanalyse des Ver-
brauchsverhaltens des Mieters vor, so sollte diese die 
Kostenentwicklung für Heizung und Warmwasserversor-
gung der letzten drei Jahre ausweisen (vgl. § 7 Abs. 2 S. 
2 HeizkostenV). Diese Darstellung muss nicht zwingend, 
sollte jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit mittels 
entsprechender Grafiken erfolgen, da eine reine textliche 
Wiedergabe der Kosten aus den vergangenen Abrech-
nungsperioden auch aus den Abrechnungsunterlagen 
ersichtlich und insoweit wohl mit dem Wirtschaftlichkeits-
gebot nicht vereinbar sein kann.

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass eine 
Pflicht des Vermieters zur Visualisierung von Verbrauchs-
werten zwar nicht zwingend erforderlich ist, jedoch aus 
Gründen der Übersichtlichkeit für den Mieter vorteilhaft ist.
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Programmierbare Heizkörper-Thermostate – Heizkosten sinnvoll und effektiv sparen

Auch wenn die klirrende Kälte nun vorbei ist und es auf 
das Frühjahr zugeht, stellt sich jedes Jahr aufs Neue 
die Frage: Wie spare ich am besten Heizkosten ein?  
Laut dem Bundesamt für Umwelt machen die Heizkos-
ten rund 70 % unseres gesamten Energieverbrauchs im 
Haushalt aus. Eine ganz schöne Menge, aber auch eine 
Menge Einsparpotential! Eine einfache und kostengüns-
tige Methode Heizkosten zu sparen, ist die Verwendung 
von programmierbaren Heizkörper-Thermostaten: 
Einfach zu bedienen und passend für alle Heizkörper, 
kann so die Temperaturregelung programmiert werden. 
In Abwesenheitszeiten kann die Zimmertemperatur um 
ein paar Grad automatisch gesenkt werden. Denn schon 
mit einer minimalen Temperaturabsenkung kann bis zu 
10 % Energie eingespart werden. Aber Vorsicht: Die Zim-
mertemperatur sollte nie um mehr als 4-5° C abgesenkt 
werden. Wird die Temperatur zu weit gesenkt, kühlen die 
Räume so aus, dass es sehr viel mehr Energie benötigt, 

diese wieder auf eine angenehme Temperatur zu erwär-
men. Außerdem macht eine Absenkung der Raumtem-
peratur auch nur in Wohnungen mit Heizkörpern Sinn. 
Für Gebäude mit Fuß- oder Wandheizung eignet sich 
diese Methode nicht, hier macht es Sinn eine konstante 
Temperatur über die kalten Monate zu halten.

Aus der Rechtsprechung: Vermieter trägt Beweislast für Richtigkeit der 
Betriebskostenabrechnung

Der Bundesgerichtshof (Az: VIII ZR 189/17) hat jüngst ent-
schieden, dass bei einer Nachforderung von Betriebskos-
ten, die der Mieter aufgrund des Mietvertrages zu tragen 
habe, die Darlegungs- und Beweislast für die erhobene 
Nachforderung, also für die richtige Erfassung, Zusam-
menstellung und Verteilung der angefallenen Betriebs-
kosten auf die einzelnen Mieter, beim Vermieter liegt.

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall lag 
der auf die Mieter entfallende Verbrauchsanteil der Heiz-
kosten in zwei Abrechnungsperioden bei 42 % und 47 % 
des Gesamtverbrauchs, obwohl der Flächenanteil des 
Mietobjekts nur bei 13 % des Gesamtobjektes betrug. 
Der Forderung der Mieter nach Einsicht in die gesamten  

Abrechnungsunterlagen, also auch in die Verbrauchs-
werte der übrigen Mieter, kam der Vermieter nicht nach.

Der BGH hat in seiner Entscheidung betont, dass der 
Mieter aus der Betriebskostenabrechnung die zur Ver-
teilung anstehenden Kostenpositionen erkennen muss 
und den auf ihn entfallenden Anteil an diesen Kosten 
gedanklich und rechnerisch nachzuprüfen. Hierbei hat 
der Mieter das Recht, im Rahmen seines Anspruchs auf 
Einsicht in die Abrechnungsunterlagen auch in die Ein-
zelverbrauchswerte der übrigen Mieter Einsicht zu neh-
men, um den auf ihn entfallenden Anteil auf Plausibilität 
oder andere Bedenken zu prüfen.

rund 70 %
Raumwärme

Raumwärme
Warmwasser
sonst. Prozesswärme
Klimakälte
sonst. Prozesskälte
mechanische Energie
Informations- & Kommunikationstechnik
Beleuchtung

Energieverbrauch in einem Haushalt nach Anwendungsart
Quelle: Umweltbundesamt | Stand 01/2018
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„Smart Metering“ – intelligente Messsysteme der Zukunft

„Smart Metering“ – intelligente Messsysteme der Zukunft
Als „Smart Meter“ bezeichnet man ein elektronisches 
System, das den Energieverbrauch misst und dabei mehr 
Informationen (z. B. tatsächlicher Energieverbrauch und 
tatsächliche Nutzungszeit) als ein herkömmlicher Zähler 
erfasst und die gesammelten Daten unter Verwendung 
elektronischer Kommunikation überträgt und empfängt. 
Intelligente Stromnetze und Zähler können dazu beitra-
gen, dass der Kunde den Energieverbrauch in seinem 
Haushalt besser überwachen und damit steuern kann.

Maßgeblich für die Frage, wer für die Kosten der  Aus-
stattung mit Smart-Meter aufkommt, ist dabei die beste-
hende Infrastruktur:

Erfolgt eine Erfassung des Verbrauches noch nicht und 
kauft der Eigentümer die Erfassungsgeräte, handelt es 
sich bei der (Erst-)Ausrüstung mit der Verbrauchserfas-

sung Smart-Meters um eine Modernisierungsmaßnah-
me im Sinne des § 555b Nr. 1 BGB. Die anfallenden 
Kosten können dann in Höhe von 11 % auf die jährlich 
Miete aufgeschlagen werden.

Wird der Verbrauch bereits durch klassische Zähler er-
fasst, kann es sich bei dem Austausch mit Smart-Me-
ter um eine Gebrauchswertsteigerung handeln. Dies ist 
unterschiedlich anhand des Einzelfalls zu beurteilen, so 
kann beispielsweise der Austausch des alten Zählers mit 
einem neuen Smart-Meter mit Funkablesefunktion eine 
Wertsteigerung darstellen, da die Kosten für die persön-
liche Ablese entfallen.

Im Kontext des Smart Metering bestehen noch zahlrei-
che weitere Fragen, z.B. wie ist die Privatsphäre des 
Mieters geschützt oder wer darf für welchen Zweck auf 
gespeicherte Daten zugreifen.
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Umsatzsteuer und Photovoltaik
„Was den Betreiber wirklich unter Strom setzt, ist nicht das Sonnenlicht, sondern das Finanzamt“

I. Vorwort

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger installieren auf dem 
Dach ihres Hauses eine Photovoltaikanlage. Über diese 
Anlagen wird Sonnenenergie in elektrische Energie um-
gewandelt. Der so gewonnene Strom wird an Dritte (u. a. 
Netzbetreiber) verkauft oder selbst verbraucht. Für den 
verkauften Strom erhalten die Inhaber von Photovoltaik-
anlagen Einspeisevergütungen. Dabei gilt es einige steu-
erliche Regelungen zu beachten. Diese Hilfe soll Ihnen zu 
diesem Thema einen Überblick geben.

II. Erster Kontakt mit dem Finanzamt

Wird der erzeugte Strom an einen Netzbetreiber verkauft, 
liegt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich eine unterneh-
merische/gewerbliche Tätigkeit vor.
Die Aufnahme dieser unternehmerischen Tätigkeit hat der 
Betreiber der Photovoltaikanlage seinem örtlich zuständi-
gen Finanzamt innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die-
ses versendet dann einen Fragebogen zur steuerlichen 
Erfassung, in welchem neben den persönlichen Daten im 
Wesentlichen die Art und die voraussichtliche Höhe der 
Einnahmen bzw. des erwarteten Gewinns erfragt werden. 
Auf Basis dieser Daten wird das Finanzamt prüfen, ob 
evtl. Steuervorauszahlungen zu leisten und welche Steu-
ererklärungen bzw. Voranmeldungen künftig abzugeben 
sind. Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ist auch 
im Internet unter https://www.formulare-bfinv.de erhältlich.
Die sich aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage erge-
benden steuerlichen Fragen sollen hier im Überblick an-
gesprochen werden.

III. Umsatzsteuer

1. Umsatzsteuerpflicht

Umsätze aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage un-
terliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Die vom Betrei-
ber der Anlage gewählte Besteuerungsform (s. Tz. 2 - 4) 
hat entscheidenden Einfluss auf die Umsatzbesteuerung. 
Informationen zur gewählten Besteuerungsform benötigt 
neben dem Finanzamt auch der jeweilige Netzbetreiber, 
um gegenüber dem Anlagenbetreiber durch zutreffende 
Gutschriften abrechnen zu können.

2.  Vereinfachung der Besteuerung durch Nichterhe-
bung der Steuer (Kleinunternehmerregelung nach 
§ 19 Umsatzsteuergesetz – UStG)

Der Betreiber einer Photovoltaikanlage kann als sog. 
Kleinunternehmer behandelt werden, wenn die Umsätze 
im Gründungsjahr nicht mehr als 17 500 € betragen und 
im Folgejahr 50 000 € voraussichtlich nicht übersteigen 
werden. Wurde die unternehmerische Tätigkeit nur wäh-
rend eines Teils des Kalenderjahres ausgeübt, ist der tat-
sächliche Umsatz in einen Jahresumsatz umzurechnen. 
Auf die Umsätze wird dann keine Umsatzsteuer erhoben.

Hierfür ist allerdings Voraussetzung, dass der Anlagen-
betreiber keine Rechnungen bzw. der Netzbetreiber kei-
ne Gutschrift mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteu-
er ausstellt.

Um diese Umsatzgrenzen überprüfen zu können, benötigt 
das Finanzamt eine individuelle Prognoseberechnung, die 
im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung vorzunehmen ist.
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Wird die Umsatzsteuer in der Rechnung (oder Gutschrift) 
offen ausgewiesen, ist diese durch den Anlagenbetreiber 
zwingend an das Finanzamt abzuführen.

3. Option zur Regelbesteuerung

Bei Anwendung der Kleinunternehmerregelung kann kei-
ne Vorsteuer aus den Eingangsrechnungen (auch aus 
dem Erwerb der Anlage!) vom Finanzamt erstattet werden. 
Betreiber von Photovoltaikanlagen verzichten deshalb re-
gelmäßig auf die Kleinunternehmerregelung und wählen 
die sogenannte Regelbesteuerung, weil dann das Finanz-
amt die vom Verkäufer der Anlage in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer, sowie Steuerbeträge, die für den laufenden 
Unterhalt der Anlage anfallen, als Vorsteuer erstattet.

Der Anlagenbetreiber wird, wenn er sich für die Regelbe-
steuerung entscheidet, steuerlich wie jeder andere Unter-
nehmer behandelt. Er muss die aus der Lieferung an den 
Netzbetreiber entstehende Umsatzsteuer an das Finanz-
amt abführen.

Übt der Anlagenbetreiber die Option zur Regelbesteue-
rung aus, ist er hieran für mindestens fünf Jahre gebun-
den. Danach kann die Option zur Regelbesteuerung nur 
mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an wider-
rufen werden. Die Option kann bereits im Fragebogen zur 
steuerlichen Erfassung erklärt werden.

4. Besteuerungsverfahren

Grundsätzlich wird die Umsatzsteuer nach vereinbarten 
Entgelten berechnet (Soll-Versteuerung, § 16 Abs. 1 Satz 
1 UStG). Das heißt, die Umsätze sind in dem Voranmel-
dungszeitraum zu erklären, in dem die Leistung erbracht 
wurde, also in dem Monat, in dem der Strom eingespeist 
wurde. Dies gilt auch für die unentgeltliche Wertabgabe, 
sofern der Strom selbst verbraucht wird.

Das Finanzamt kann auf Antrag gestatten (Antragstellung 
formlos oder im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung), 
dass ein Unternehmer, dessen Gesamtumsatz im Jahr 
der Betriebseröffnung nicht mehr als 500 000 € beträgt, 
die Umsatzsteuer nicht nach vereinbarten Entgelten, son-
dern nach vereinnahmten Entgelten berechnet (Ist-Ver-
steuerung, § 20 UStG). Die Umsätze sind dann erst für 
den Voranmeldungszeitraum anzumelden, in dem der 
Zahlungseingang erfolgt.

5. Unternehmensvermögen

Gegenstände, die für das Unternehmen verwendet wer-
den, stellen grundsätzlich Unternehmensvermögen dar. 
Für Gegenstände, die sowohl unternehmerisch als auch 
unternehmensfremd (privat) genutzt werden, hat der Un-
ternehmer ein Zuordnungswahlrecht, wenn die unterneh-
merische Nutzung mindestens 10 %; beträgt. Wird ein Ge-
genstand zu weniger als 10 % unternehmerisch genutzt, 
kann er dem Unternehmensvermögen nicht zugeordnet 
werden.

Die Einstufung als Unternehmensvermögen ist entschei-
dend für den Vorsteuerabzug. Wird der gesamte erzeug-
te Strom ins Netz eingespeist, ist die Anlage zwingend  
Unternehmensvermögen.

Die Zuordnungsentscheidung erfolgt regelmäßig durch 
den Abzug der Vorsteuer aus den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im Voranmeldungszeitraum des Be-
zugs der Photovoltaikanlage, spätestens aber mit dem 
Vorsteuerabzug in der Umsatzsteuerjahreserklärung. Die 
Umsatzsteuerjahreserklärung muss zeitnah eingereicht 
werden. Wurde die Anlage nicht rechtzeitig zugeordnet, 
ist ein Abzug der Vorsteuer aus den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten insgesamt nicht möglich.

6.  Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten

Der Vorsteuerabzug ist nach § 15 Abs. 1 UStG grund-
sätzlich nur möglich, wenn der Auftraggeber und Rech-
nungsempfänger für die Photovoltaikanlage mit dem 
Vertragspartner des Netzbetreibers identisch ist. Eine 
nachträgliche Rechnungsberichtigung durch den die Pho-
tovoltaikanlage installierenden Unternehmer ist nicht mehr 
möglich, wenn die Rechnung zutreffend den Auftraggeber 
für die Photovoltaikanlage ausweist, dieser jedoch nicht 
auch als Vertragspartner des Netzbetreibers auftritt (z. B. 
der Ehemann ist Vertragspartner des Netzbetreibers, die 
Ehefrau ist lt. Rechnung die Auftraggeberin für die Errich-
tung der Photovoltaikanlage).

Sollten sich die für den Vorsteuerabzug maßgeblichen 
Nutzungsverhältnisse (z. B. durch eine Verwendung des 
Stroms für Umsätze, welche den Vorsteuerabzug aus-
schließen) ändern, ist der Vorsteuerabzug gemäß § 15 
a UStG zu berichtigen. Der Unternehmer muss dabei die 
erhaltene Vorsteuer aus der Investition zeitanteilig wieder 
an das Finanzamt zurückzahlen. Der Berichtigungszeit-
raum beträgt für eine auf das Dach aufgesetzte Photo-
voltaikanlage fünf Jahre, für eine dachintegrierte Anlage 
zehn Jahre.

7.  Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. 
Umsatzsteuerjahreserklärungen

Bei Anwendung der Regelbesteuerung muss der Unter-
nehmer im Kalenderjahr der Aufnahme der unternehmeri-
schen Tätigkeit und im folgenden Kalenderjahr monatlich 
bis zum 10. Tag des Folgemonats eine Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldung abgeben und gleichzeitig die von ihm selbst 
berechnete Steuervorauszahlung an das Finanzamt ent-
richten. Bestand bereits bisher ein Unternehmen, das nun 
um den Betrieb der Photovoltaikanlage erweitert wird, gel-
ten die bisherigen umsatzsteuerlichen Pflichten.

Ab dem dritten Jahr kann bei kleineren Photovoltaikanla-
gen ganz auf Voranmeldungen verzichtet werden, wenn 
die Umsatzsteuerzahllast aus dem Vorjahr 1.000 € nicht 
übersteigt; ansonsten sind die Voranmeldungen quartals-
weise, also bis zum 10. April, 10. Juli, 10. Oktober des 
laufenden Jahres und 10. Januar des folgenden Jahres, 
abzugeben.
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Beträgt die Umsatzsteuerzahllast für das vorangegange-
ne Kalenderjahr jedoch mehr als 7.500 €, verbleibt es bei 
der monatlichen Abgabefrist.

Die Voranmeldungen sind grundsätzlich auf elektroni-
schem Weg beim Finanzamt einzureichen. Ab dem 1. Ja-
nuar 2013 gilt zudem, dass die Übermittlung authentifiziert 
erfolgen muss. Das hierzu erforderliche Programm „ELS-
TER“ ist kostenlos auf einer CD im Finanzamt erhältlich 
bzw. kann unter www.elster.de heruntergeladen werden. 
In Ausnahmefällen kann das Finanzamt auf Antrag ge-
nehmigen, die Voranmeldungen auf dem amtlich vorge-
schriebenen Vordruck in Papierform abzugeben.

Es empfiehlt sich, bei der ersten elektronisch übermit-
telten Voranmeldung für den Monat der Inbetriebnahme 
eine Kopie des Einspeise-/Netzanschlussvertrags (so-
fern vorhanden – andernfalls beispielsweise die Kopie 
der Anmeldung zum Anschluss an das Stromnetz beim 
Netzbetreiber, eine Inbetriebnahmebestätigung durch die 
beauftragte Elektroinstallationsfirma, Zählerablesungen) 
und eine Kopie der Rechnung über die Anschaffung bzw. 
Herstellung der Photovoltaikanlage beim Finanzamt ein-
zureichen.

In der Voranmeldung sind die Nettoumsätze sowie die 
darauf entfallende Umsatzsteuer (19 %) getrennt anzuge-
ben. Von der Umsatzsteuerschuld können als Vorsteuer 

jene Umsatzsteuerbeträge abgezogen werden, die dem 
Unternehmer im Zusammenhang mit der Anlage geson-
dert in Rechnung gestellt worden sind.

Eine Umsatzsteuer-Voranmeldung ist auch für die Mo-
nate abzugeben, in denen keine Umsätze erzielt worden 
sind, zum Beispiel weil eine viertel-, halb- oder jährliche 
Zahlungsweise zwischen Anlagenbetreiber und Netzbe-
treiber vereinbart ist. Der Umsatz ist in diesen Fällen mit 0 € 
zu erklären (Ausnahme: Es hat eine Besteuerung einer 
unentgeltlichen Wertabgabe für den privat verwendeten 
Strom zu erfolgen).

Für das Kalenderjahr ist eine Umsatzsteuerjahreserklä-
rung bis spätestens zum 31. Mai des Folgejahres abzu-
geben, in welcher die Daten der Voranmeldungen zusam-
mengefasst und ggf. darin noch nicht enthaltene Umsätze 
und Vorsteuern korrigierend aufgenommen werden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die steuerliche The-
matik hier nur kurz angesprochen werden kann und dass 
möglicherweise individuelle Besonderheiten zu beachten 
sind. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie 
sich an ihren Steuerberater oder auch ihr örtlich zuständi-
ges Finanzamt wenden. 

Auszüge aus „Hilfe zu Photovoltaikanlagen“ Schreiben des LfSt Bayern 
vom 22. April 2013
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impressum
Dieser Newsletter wurde von der ABM-
Mess Service GmbH in Kooperation mit 
der Rechtsanwaltskanzlei SGP und der 
Dr. Horn Unternehmensberatung GmbH 
erstellt.

Das Abbestellen des Newsletters ist jeder-
zeit möglich. Bitte setzen Sie sich hierfür mit 
Ihrem Ansprechpartner in Verbindung.
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